
IDW Prüfungshinweis:
Besonderheiten bei der Prüfung einer Schlussbilanz 

i.S.d. § 17 Abs. 2 UmwG

(IDW PH 9.490.1, Stand: 10.8.2015)



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Gren-
zen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verbreitung in 
elektronischen Systemen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Werk verwendete Markennamen und Produktbezeich-
nungen dem marken-, kennzeichen- oder urheberrechtlichen Schutz unterliegen.

© 2015 IDW Verlag GmbH, Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf
Die IDW Verlag GmbH ist ein Unternehmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW).

Gesamtherstellung: IDW Verlag GmbH, Düsseldorf
PN 54539   KN 20358
Die Angaben in diesem Werk wurden sorgfältig erstellt und entsprechen dem Wissensstand bei Redaktionsschluss. Da 
Hinweise und Fakten jedoch dem Wandel der Rechtsprechung und der Gesetzgebung unterliegen, kann für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Werk keine Haftung übernommen werden. Gleichfalls werden die in 
diesem Werk abgedruckten Texte und Abbildungen einer üblichen Kontrolle unterzogen; das Auftreten von Druckfehlern 
kann jedoch gleichwohl nicht völlig ausgeschlossen werden, so dass für aufgrund von Druckfehlern fehlerhafte Texte 
und Abbildungen ebenfalls keine Haftung übernommen werden kann.

ISBN 978-3-8021-2252-1
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

www.idw-verlag.de



IDW PH 9.490.1

1

IDW Prüfungshinweis:
Besonderheiten bei der Prüfung einer
Schlussbilanz i.S.d. § 17 Abs. 2 UmwG

(IDW PH 9.490.1)

(Stand: 10.08.2015)1

1. Vorbemerkungen...........................................................................................................1

2. Gegenstand der Prüfung ...............................................................................................2

3. Prüfung der Schlussbilanz.............................................................................................4

4. Berichterstattung über die Prüfung ................................................................................5

1. Vorbemerkungen

1 Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 UmwG gelten für die Schlussbilanz (einschließlich der er-

läuternden Angaben; sog. Wahlpflichtangaben)2 eines übertragenden Rechtsträ-

gers, die anlässlich der Anmeldung einer Verschmelzung beim Handelsregister ein-

zureichen ist, die Vorschriften über die Jahresbilanz, d.h. die Bilanz des handels-

rechtlichen Jahresabschlusses, und deren Prüfung entsprechend.2a Gleiches gilt

nach § 125 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 2 UmwG im Rahmen einer Spaltung für

die Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers mit dessen Gesamtvermögen

oder für stattdessen aufgestellte Teilbilanzen für die zu übertragenden Vermögens-

teile (Aufspaltung, Ausgliederung) bzw. den zu übertragenden und den verbleiben-

den Vermögensteil (Abspaltung).3 Danach hat das für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses zuständige Organ eines bilanzierungspflichtigen übertragenden Rechts-

trägers mit satzungsmäßigem Sitz im Inland die Schlussbilanz in entsprechender

Anwendung der §§ 242 ff. HGB und ggf. ergänzend der §§ 264 ff. HGB, rechtsform-

und geschäftszweigspezifischer Vorschriften sowie etwaiger Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung aufzustellen und nach § 245 HGB zu unter-

zeichnen.

2 Wäre ein auf den Stichtag der Schlussbilanz aufgestellter Jahresabschluss kraft

Gesetzes prüfungspflichtig, ist die Schlussbilanz nach § 17 Abs. 2 Satz 2 UmwG

entsprechend den §§ 316 ff. HGB zu prüfen.4 Bei einer Schlussbilanz handelt es

1
Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „Umwandlungsrecht“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am
19.06.2013. Ergänzung der Fußnote 2a durch den HFA am 10.09.2013. Redaktionelle Anpassung durch den
HFA am 10.08.2015 in Tz. 2 und 19 sowie Fußnoten 5 f. und 14.

2
Im Folgenden: Schlussbilanz.

2a
In diesem IDW Prüfungshinweis wird darauf abgestellt, dass es sich bei dem übertragenden Rechtsträger um
eine Kapitalgesellschaft oder eine haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaft i.S.d. § 264a HGB han-
delt. Ist übertragender Rechtsträger eine Genossenschaft, gelten Besonderheiten.

3
Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Auswirkungen einer Spaltung auf den handelsrechtlichen
Jahresabschluss (IDW RS HFA 43) (Stand: 06.09.2012), Tz. 8 f.

4
Demnach gilt auch die Haftungsbeschränkung nach § 323 HGB für die Prüfung einer Schlussbilanz entspre-
chend.


